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Erwägungen

E. 3
Eine Aufhebung des Bundesbeschlusses vermöchte die Probleme auf dem Immobilienmarkt
nicht zu lindern. Sie würde beim heutigen Zinsniveau keine zusätzlichen Neubau- ten zur
Folge haben, geschweige denn Konkurse verhindern. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit
einmal mehr daran, dass der Eigennutzer und unter gewissen Bedingungen auch der
genossenschaftliche und der staatlich geförderte Wohnungs- bau von der
Pfandbelastungsgrenze freigestellt sind. Der Rückstellungsbedarf der Banken infolge hoher
Beleh- nung und nun sinkender Immobilienpreise hat teilweise eine kritische Höhe erreicht.
Dies zeigt mit aller Deutlichkeit, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, vom
Hypothekarschuldner zu verlangen, dass er ein Minimum an Eigenmitteln aufbringt. Im
französischen Recht ist dies sogar im ordentlichen Recht vor- geschrieben. Für die Zukunft
wird sich die Frage stellen, ob es
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